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UBKAmthat.keineEinwändegegendenversanddesimBetreffgenanntenReferentenentwuriesanLänderund
Verbände sowie die Einstellung im lnternet, sofern die Ressort e'inverstanden sind. Weitere inhaltliche
StellungnahrT`en behalten wir uns ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

+--..=
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Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Sehr geehrter T ----    L

vielen Dank für lhre Nachricht.

'==-_-__-_.=
Fretig, 6. April '2018 09:28

`___                _            '+

--       ._L-Refe'ratlll85

AW: NKR-Nr. 4431  -Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie

(EU)2016ß43zumSchutzvonGeschäftsgeheimnissenvorrechtswidrigem
Erwerb sowi.e rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

zi/A   CH0 Y€
Bislang ist als Kabinetttermin der i3.06.20is vorgäsehen.

lhreAnregm&dieBeteiligungderLandesjustizverwaftungenausdrücklichmitderFragenachderbeabsichtigten

uät=urebr,#ünbaecrhd:elfisAhbesr.:a::s;WGGe,hBGG-:::fvü:htienndiT+ehhr:ne:::5:T:oaofäi:ieer::nv:L:nudceh=i:,isatrkceh;:i:Je,:u
erhalten.

EinErfüllungsaufwandfürdieWirtschaftwihnichtentstehen,dadieLstihreGeschäftsgeheimnisseauchvordem
GesetzentwurischützenmusstemumdasbisherigeKriteriumeinesobjektivenGeheimhaltungsinteresseszu
erfüllen.lmÜbrigenhatesjedesUntemehmenselbstinderHand,obesseinKnowHowschützenundals
Geschäftsgeheimris schützen möchte, eine Verpflichtung hierzu besteht nicht.

DerGesetzentwurfgehtauchnichtübereinelüUmsetzunghinaus.Diemöglicherweisemissverständlichals
"hinausgehendeRegelungen"bezeichnetenVerfahrensregelungenfüllendasinderRLvorgesehenevertrauljche

Gerichtsverfahren lediglich aus.

' Mit freundlichen.Grüßen

lm Auftrag=--
Referentin  1118 5

Markenrecht;Designrecht,RechtgegöndenunlauterenWettbewerb;BekämpfungderProduktpiraterie
BundesministeriumderJustizundfürVerbraucherschutzMohrenstraße37,10117Berlin
Telefö.n;(030)18,58.0-_-
Internet: www.bmjv.de   .

----- UrsprüngHche Nachricht~

:=':ft°AtT#kbundde]
BetreffiNKR-Nr.4431-EntwuffeinesGesetzeszurUmsetzungderRichtlinie(EU)2016/943zumSchutivon
Geschäftsgeheimnissenvorrechtswidrigem.ErwerbsowierechtswidrigerNutzungundOffenlegung
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An:
Cc:
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`     Anlagen:

urden.

•J__:      -_-+`
Freitag,  6. April.20181403

=Übund.de.                          r
Zivilrechtliche Verfahren wegen der Verietzung von Geschäftsgeheimnrien
180328_RefE_GeschGehG.Schlussfassung.docx

sehrgeehrtepüamenundHerren,                               d4    C(/   ¢   VZ{

Referat11185desBundesministeriumsderJustizundfürVerbraucherschutzbetreutderzeitdieUmsetzungder
Richtlinie(EU)2016/943zumSchutzvonGeschäftsgeheimnissenvorrechtswidrigemErwerbsowierechtswidriger
NutzungundOffenlegung.DasUmsetzungsgesetzbefindetsichderzeitinderRessortabstimmung,dieLänder-und
VerbändebeteiligungwirdvoraussichtlichnächsteWocheeingeleitet.DasGesetzschafftzivilrechtlicheAnsprüche
beiderunerlaubtenErlangung,NutzungundOffenlegungvonGeschäftsgeheimnissen.SolcheAnsprüchewaren
nachbisherigerRechtslagenurgegeben,wenngleichzeitigdieStrafnormender§§17oder18UWGverwirklicht
',,,,~J-_u
DerNKRhaturBnungebetemaufBasisderbishernach§§823Absatz2BGBoder§3Absatz1UWGinVerbindung
mden`§§17,18UWGgeführtenZivih/erfahrenzuschätzen,welcherMehraufwandderJustizentstehenwird.
KönnenSiedieZamdergeführtenVerfahrenaufGrundderjustizstatistiknachvollzjehen?

FüreineAntwonbisMontag23.Aprjl2018wäreichdankbar.,FürRückfragensteheichgernezurVerfügung.

Ich wünsche lhnen ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen
lm AuftragL-

u ferentin  111. 8 5

arkenrecht;Designrecht,Rechtgegenden~unlauterenWettbewerb.;BekämpfungderProduktpiräterie
inriaert`inil-+ar: ..-.-- i^-i...L:_  ..._ _l  f -...      1

____  _ _-_. _,  _-.`_'..r,l~,,ö  u\=,   r
Bundesministeriu-mderJustizu.ndfürVerbraucherschutzMohrenstraße37,10117Berlin
Telefon: (030) 18 580-
Internet: www.bmj.v.de

g                                        .,:i,

qTiu`\      +c>rs;X  /ÄE-3Ä   Aoft|LjS



11184,11.185--

Von:

Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

Priorität:

•llla2     BMAS

<t=-_ -.-L±±±gpbmas.bund.de>
Freftag, 6. April 20181502

mReferat  11185;

-llla2     BMAS;

±=;.-llla2BMAS;_lvalBMAS;

-lllal      BMAS;llla5   BMAS;
1      BMAS;lllal

-llla2     BMAS;

1      BMAS;

-llla5     BMAS;--Hi=_
AW: RefEntw. eines Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 20i 6/942 zum
Schutz von Ges.chäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung. u. Offehlegung

Hoch                ?d4   CHü   %

Uhrgeehrter±.
wie te[efön.isch` besprochen, bittet BMAS, von.der Versöndung des Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz von
Geschäf[sgeheimnissen an die Länder.und Verbände sowie von einer Veröffen.tlichung im lntemet noch abzusehen.
Dies beruhtauffölgenden Gründen:     .

Zwar wird die fachliche Einschätzung des BMJV zur Notwendigkeit` der Einführung des mit de.m neuen Starnmgesetz
vorgesehenen Schadenersatzanspruch§ akzeptiert. Aus der Gesetzesbegründung.erschließt sich aber nac'h hiestger  ,
'Einschätzung die Notwen.digkeit der Regelungen nicht vollständig. Paher wird anger:gt, dazu ausführlichere

Erläuterungen in die Begrür`dung aufz`unehmem

lm Hinblick auf di€ vorgesehene Haftungsregelung nach § 9 des öeschGehG-E.st6lrt sich die Frage, in welchem
Verhältnis dieser Schadensersa.tzanspruch zu dem Anspruch aus § 823 Abs.1 BGB (Schadehersatz wegen der
Verletzung des sonstigen Rechts „Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb", durch das auch
Geschäftsgeheimnisse geschützt werden) st'ehen soll. Sollen` die Ansprüche jeweils gleichrangig nebeneinander`
bestehen? Sollen Ansprüche nach dem GeschGehG vorgehen?

UansesnichtfüreriorderiicherachtetwerdensoHte,dasRangverhältnisderschadeneßakansprücheim
verfügenden Teil zu regeln, solfte zumindest die GesetzespegTündung insoweit-ergänzt werden.

Darüber hinaus .wirft der Gesetzentwurf hinsichtlich d;s Ahwendungsbereichs Fragen auf. Diese solhen im hteresse
der Rechtssicherheit vor einer Versendung an'Länder und Verbände geklärt werden.

Aus dem RegelungsteH des Gesetzentwurfs wird nach hiesiger Einschätzung nicht hinreichend klar,.dass es sich
a.usschließlich um zivilrechtliche Regelungen handert. Das ergibt sich lediglich aus dem Vorblatt d6s
Referentenentwurfs und vor dem Hintergrund, dass das Gesetz der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 dienen
soll. Der Rechtsanwender, der zukünftig im Hinblick auf einen Schadenersatzanspruch das Voriiegen der
Voraussetzungen des GeschGehG prüft, hat jm Gesetz kejnen Anha,tspunkt dafür, dass bästjmmte
Fallkonstellationen nicht von dem GeschGehG e+fasst sein sollen.

FürdasSozialrechtwirddiesanhandderfolgendenFallgestaltungdeutlich:
Über § 35 Abs. 2 Satz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1) (i. d. ab 25.5.2018 geltenden Fassung) in
Verbindimg mit § 35 Abs. 4 SGB 1 gilt für Schadenersatzansprüche bei der Ver.letzung von Betriebs-und
Geschäftsgeheimnissen durch Sozialleistungsträger Art. 82 der Datenschutz{ru~ndverordnung entsprechend; es
ergibt sich also für die betroffene Pe.rson ein Schadenersatzarupruch nach nationalem Recht, wenn der

ZL4ZL4+`.    +bgy   |A8-3A      `4bg(Z^18



S.ozialleistungsträger bei der Verarbeitung von Betriebs-oder Geschäftsgeheimnissen gege.n die entsprechend
anzuwendende Datehschutz-Grundverordnung verstoßen hat.

Dieser Sachverhalt.würde au`ch von dem Wortlaut des GeschGehG-E erfasst. Nach § 9 GeschGehG-E ist ein
Rechtsverletzter, der Vorsätzlich oder fahrlässig handelt, dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des
daraus entstehenden` Schadens verpflichtet. Betriebs-.und Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Zehnten Buches des
Sozialgesetzbuches (SGB X) sind nach `§ 67 Abs. 2 S. 2 SGB X (i. d. ab 25.5.2018 geltenden Fassung) alle betriebs-odFr

geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Persdnen, die Geheimnischarakter.haben. Gleichzeitig unterfallen
sie nach hiesig..er Einschätzung auch der Definition in § 1 Nr..1 GeschG'ehG-E. Denn €s handelt sich auch bei
Geschäftsge.heimnissen im Sinne des SGB X um lnfo-rmationen, die anderen unbekannt sind und daher von  .
wirtsc.haftlichem We.rt.sind und von dem rechtmäßigen lnhaber geheim gehalten werden.

Rechtsverletzter im Sinne des § 1 Nr. 3 GeschGehG-E ist jede natürliche oderjuristische Person, die ,,entgegen

(gemeint: ,gemäß) § 3 ein Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt." Auch ein
Sozialleistungsträg.er, dessen Mitarbeiter z. 8. ejn Betriebs-oder Geschäftsgeheimnis offenlegt, indem er Akten
offen liegen lässt lind damit einem Dritten die.Kennthisnahme dieser Gehe.imnisse ermQglicht, ist als juristische
Person Adressat des § 9 GeschGehG-'E. Ein Auftragsverarbeiter des Sözialleistungsträgers kann ebenfalls als
natürliche oder juristische Person '(evtl. des Privatre.chts) Adressat des § 9 GeschGehG sein.

Da für die beschriebenen Sachverhalte bereits ausreichende gesetzliche Regelungen bestehen und .die Umsetzung

::: %,::ct:äjeehedna:sAnuef:::T:sda:: Sa:jhnvee:::,::u{nngdzausmG::c:::dhuGn::cbhetr:::r:::L ::shc::j:.t 5:r::csho:Ft:ejcehdt;:#a:,:      t n
zum Ausdruck kommen, dass das Gesetz nicht für juristi;che Personen des öffentlichen Rechts gilt, soweit die
Rechtsverletzung im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer geset±Iic`hen Aufgaben erfolgt, und nicht für deren
Auftragsverarbeite.r im Sinne des Artik-els 28 der Datenschutz-Grundverordnung gilt, die eine Rechtsverletzung im

.

Zusammenhang mit der Erfüllung des Auftrags begehen.
Ob es weitere Fallkonstell'ationen.gibt, die vom Anwendungsbereich des GeschGehG auszunehmen sind, kann von
hier a..us nicht überblickt,werden. Gegebenenfalls müssten diese Konstellatipnen auch in der Regelung zum
Anwendu.ngsbereich erfasst werden.

t

Däneben besteht noch. Prüfbedarf bezüglich der Definition des Geschäftsgeheimnisses im` Hinblick auf mögliche
Kollisionen mit dem. Betriebsverfass.uhgsrecht sowie der Ausgestaltung der „Whistleblowing``-Regelung.

Wir sind bemüht, zügig eine Klärung im Laufe der näthsten Woche hgrbeizuführen.

Mit fre.undlichen Grüßen
im Auftrag

Referat 111 a  2 „.Beendig ung  des Arbeitsverhältnisses, Arbejtsgerichtsbarkeit,  Seearbeitsrecht``
Bundesmi.nisterium für Arbeit und  Soziales

#,,]%,3most±r:ß5e2fä#L7Ber,jn
Fax:  03.018  527-5136  .
E-Mail  (pers.)
E-Mail:  iiia2@bmas. bund.de
Internet:  www.bmas.de

bmas.bund.de
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Von:äE±bmjv.bund.de [mailtogEEEEEEEEplmjv.bund.de] lm Auftrag von 11185@bmjv.bund.de
GesenJdet: Mittwoch, 28. März 2018.16:21
An: postst.elle@bk.bund.de; poststelle@bmf.bund.de; poststelle@bmi.bund.de; info@bmwi.bund.de; Poststelle

•   Bonn BMAS <`poststelle@bmas.bund.de>; poststelle@bmel.bund.de; BWV-Servicestelle@brh.bund.de;
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Von:
Gesendet:
An:
Cc:
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Anlagen:

Priorität:

Kategori.en:

-  11184,  11185  -

Prüfbedarf im  Hinblick auf die

Freitag,  6. April  201817:03

•-             _ _--Referat lll85

Ge§chGehG; h,jer: Versendungswiderspruch des BMAS  .
AW: RefErtw..eines.Ges6tzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/942 zum
Schutz Jon Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger .Nutzung u. Offenlegung

Hoch

--          _--=-:=== ---.--`     ++          _           _

Lieber-
ich möchte Sie kurz über zwei aktuelle Entwisklungen beim GeschGehG unterrichten. Wir werden am Montag mit

\J/orschläge zum weiteren vorgehen auf sie zukommen, nachdem wir über ein abschl. Bild der
Ressortstelluhgnahmenverfügen...

1. Verse'ndungswiderspruch des BMAS

Wirhab;neinenvergleichsweiseumfangreichbegründetenVersendungswiderspruchdesBMASerhalten(siehe
Anlage). Dieser betrifft zum einen Überschneidungen mit sozial-und zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen, die
sich durch eine Klarstellung des.Anwendungsbereichs z. T. vermutlich beheben ließen. Zum anderen wird ein

Definition des qeschäftsgeheimnjsses angemel,det. Hier war offenbar d.ie Löbbyarbeit
erfolgreich, BMAS hat am Telefon ausdrücklich auf Erwägungsgrund 14 verwiesen. lchdes DGB

habe _deutlich gemacht, dass man über Ausnahmen vom Anwendungsbereich (die ;ir o-h;ehin planen, dazu s.u.)
reden kann, eine Änderung der Definition des Geschäftsgeheimnisses aber m. E. kömplexe Folgefragen aufwm und
daher njcht iRd Diskussion über die. Versendung gelöst wenden kann.

2. Schutz von Berufsgeheimnissen

UurFragedesSchutzesderBerufsgeheimnissehatteicheinlängeresTelefonatmnHerrna||j|]}!ndemdieser'
überzeugenddar?elegthat,dassdievonHerrn±LaufgeworfeneFrage,obessichbei§4GeschGehGum
einen Tatbestandsausschluss oder einen Rechtfertigungsgrund handelt, für die Lösung des Problems hicht relevant
ist. § 203 StGB nimmt Bezug auf eine "unbefugte" Verletzung eines fremden Geheimnisses. Sowohl bei einem
TatbestandsausschlussalsauchbeieinemRechtfertigungsgrundrrüsstemandahergleichermaßenvori,einer
"befugten" Offenlegung ausgehen.

HerrjEEHegteweiterdar,dassessichbeiderBefugniszuroffenlegungvonGeschäftsgeheimnissenprimärum
eine privatrech.tlich zu beurteilenden Frage handelt. Lediglich aus Gründen der für das Berufsrecht in weiteh Teilen
nicht bestehenden Regelungskompetenz des Bundes habe man das Problem der Einbeziehung von Hilfspersonen in
dieStrafbarkeitnach10-jährigerDiskussionüber§20.3StGBgelöstundnichtüberdaseigentlicheinschlägige
Berufsrecht.

Wichtig erschöint mirjedenfalls folgender Gedanke von   i  ==. p.== -=d  ü-Um Wertungswidersprüche zwischen Zivil-
unqStrafrechtzuvermeidensoHtemaneineriach§4GeschGehGgerechtfertigteOffenlegungvon
Berufsgeheimnissen nicht nach § 203 StGB unter Strafe stellen. Die Lösung des Problems müsste damit im

zivilrechtlichen Teil des GeschGehG erfolgen und nicht über das Berufsrecht.

tbr!y/ Nß_i^`     Aa(Lj3ßr>



lnsoweit ist es aber u. E. ziemlich eindeutig, dass die RiL auch Berufsgeheimnisträger bzw. deren Mitarbeiter in den
Whistleblowerschutz einbez.iehen hiöchte. Jedenfalls haben die whistleblower im Luxleaks-Skanda.I auch bei pwc          T

gearbeitet und nicht bei den jeweils betroffenen Banken. Daher befürchte ich, dass wir der Diskussion mit den
Berufsverbänden nicht entkommen könne.n.

Andererseits sehe ich mit Blick auf Erwägungsgrund 18 die Möglichkeit, Behörden sowie die dort tätigen Beamten
vom Anwendungsbereich des GeschGehG auszunehmen. Mit einer entsprechenden Aus\nahmevorschrift könnte
man auch BMVG, BMF und BMEL (sowie vermutlich auch dem BMAS) entgegen kommen, die alle. bereits   ,
Ausnahmen für lnformationszugangsgesetze bzw. die Abgabengrdnung fordern, wobei nur das BMAS einen
förmlichen Vers6ndungswiderspruch erhoben hat (beim BMvd unklar; hier sollte zunächst` noch ein.mal telefoniert
w£rden, was wir in der unübersichtlichen Lage heute Nachmittag nicht tun wollten).

3.. Schlussfolgerungen

Derzeit denken .wir vor diesem Hintergrund über folgende Vorschrift nach:

§ 1 wird erweitert zu "Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich". Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:
"Öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Erlangung, .Niitzung oder Offenlegung von G.?schäftsgeheimnis.sen gehen

vo.r."

::sdbeers::g:ü|:ddi:gb:ajLdt:::::::,[cfth'ed;::sdc!:;;eBgeesnti::Ts#rncahc:T§;UBnegas:rt::€ ::wdj:rdR:: #:i:cnh::te::ti.        (..
lnformationszugang nach lFG, UIG und VIG sowie das twG erfasst werden soll. Konsequenz der Ausnahme zu
Gunsten des § 38 BeamtstG ist die Nichtanwendbarkeit des verwaltungsakzessorischen.§ 353`b StGB (Verletzun8
von Dienstgeheimnissen).

Mit.freundlichen Grüßen

(n
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Anlagen:

lGtegorien:

ueber _ ---.-

=2';1811:51
AW: RefEntw. eines

eferat HP5; -
Gesetzes.zur Umsetzung der RL (EU) 2016/942 zum

Schiitz von Geschäftsgeheimnissen vo+ rech`tswi`drigerT` Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzuhg u. Offenlegung  '
AW .RefEntw. eines. Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/94'2 zum
Schutz von.. Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrig.em ggffiovrierr
rechtsw/id.riger Nutzung u. Offenlegung .

-__-L -iEä-LR-#+*eri--=

mE35EE±z*,esgabeinenversendungswidersprüch(undzwarüberraschendvomBMASundnicht-wüerwanet~voneinem

T#::g£)#L#e::+:.ji:r:::=::u:Fr=sen"u?=c::fä?mpnY=:TdüeTg::=ia#::::rn:,:uBsty;;g;::g::n,..stn
erfolgbsenLbbbyarbäftn.u`nmehrbeimBMASvorsteHÜgewordenist.

WirhaltendenVersendungswiderspruchdesBMASfürnichtstichhaltüunddievomBMASvorgetragenen
Detailproblemezudemfürüberwiegendnichtversendungsrelevant,wollenabereineKlarstellungdes
AnwendungsbereichsdesGeschGehGineinemneuen§iAbs.2anbietendadieFragederAbgrenzungdäs
GeschGehGvonöff-rechtl.Vorschriftenauch.vonBMF,BMElundBMVG-wenn.auchohneVersendungsrelevanz-

problematisiert wurde.

§1würdehiemacherweiterizu"Begriffsbestimmungen,4nwendungsbereich".EswürdefolgenderAbsaü2
eingefügt:"öffentlich-r?chtlicheVorschriftenzurErlangun&NutzungoderOfSnlegungvonGeschäftsgehejmnisseh

.   gehenvor."

FallsBMASnichtaufdaso.a.Angeboteingehensollte,müsstedieFragederVersendungm.E.kurzfiüüa-
politischerEbenegeklärtwerden.TiefgreifendeÄnderungenamGesetzentwurf,z.8.anderDefinitiondes

rfSeschäftsgeheimnisses,könntenjedenfällsnichtohneeineemeuteBeteiligungauchderanderenRessorts
Urgenommenwerden,wasdieversendungweiterverzögemwürde.

WirarbeitenderzenanderFormulierung'einerAntwortmailanBMAS.-1

Mft freundlichen Grüßen

T_---,=-
----- Ursprüngliche Nachricht -----

Ges,en'det:MO'ntag, 9.

-.^.`?*&3                    -_==_

01811:39

cc:.-=-=prbA-
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Be`trefflAW:RefEntw.einesGesetzeszurUmsetzungderRL(EU)2016/942zumSchutivonGeschäftsgeheimnissen
vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung uoffehlegung                                  '

LiebeL--_
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ichmöchtemichkurznachdemSachstande+kundigen.GabesVersendungswidersprüche?

Vje|e Grüße`==:-.  -i'
•-.für KabRef.-

Hausrufri
JL. L-r.`-_--1

' -riääiäü
c±±ü=aäimL;:i*aiffi:¥E±±!!=±:=!3m.

~U rsprüngliche Nachrichtl ----voh,-` .
Gestndet: Mittwo¢h, 28. März 201816:24

ä,:=«bRef -,--- ==  ` _T- - _-[
vorrechtswprürimErwerbsowierechtswjdrigerNJ;zungu,Qffen\legung

rieber- L.
'

lieber

Betreff:WGmefEntw.eihesGesetzeszurumsetzungderRl(EU)2016/942zJmschutzvon.Geschäftsgeheimnissen
LJ ---- `-LL -.-.- ±J_9=L____    -..              1

-t£±.-.

so.eben habe jch mir ein Herz gefasst uhd äuf „Send:h" gedrückt..

•    VieleGrüße,

EI

'iiia2@bmas.bund.d.e'; 'Oesii4@bmi.bund.de'; '

Von: -  -_Lprn Auftrag von Referat 11185
/|esendet: Mittwöth; 28. März 201816:21

An: Jpoststelle@bk.bund.de'; 'poststelie@bmf.bund.de'; 'poststelle@brii.bund.de'; 'in€Q@bmw`i.bund.de';  -
'poststelle@bmas.bundtde'; 'poststelle@bmel.bund.de'; 'BWV-Servicestelle@brh.bund.de'; 'nkr@bk.bund.de'

Cc: 'poststelle@auswaertiges-amt.de'; 'poststelle@bmvg.bund..d:'; 'poststelle@bmfsfj.bund.de';
`poststelle@bmg.bvnd.de'; 'poststelle@bmvi.bund.de'; 'poststelle@bmu.bund.de'; 'bmbf@bmbf.bund.de';
'poststelle@bmz.bund.de'; 'poststelle@bkm.bund.de'; 'Poststelle@bfdj.buhd.de'; 'iiial@bmas.bund.de';
=-.      _`  _.`                        .                   _       _     `_       _

114@brriel.bund.de.'; '131@bk.bund.de';
bk.bund.de'; '412@bk.bund.de';

'_.   _     _   ___.v3bmri.bund,de';
.EUFRP-lBr2,-@`b_rp_W!..Pyq..¢e-

t®

qELä5-
Betreff: RefEntw. eines Gesetzes zur Umsetzung der RL `(EU) 2,dig/942€um Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor
rechtswidrigem Erwe+b sowie rechtswidriger.Nutzung u. Offenleg`ung     t

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
J-5E---jiii=t_-

b€igefügtesschreibennebstReferentenentwurfeinesGesetzeszumschutzvonGeschäftsgeheim]riffi±
(Ges¢hG.ehG) übe.rsende ich zur weiteren Verwendun'g.

2-



L]ebe-__,

11184'  11185  -`

-,--_L-,VA6=
=201814:59

--T,-"            ?-ä¥

AW RefEntw. eines Gesetzes Zur Umsetzung der RL (EU) 2016/942. zum
Schutz von: Geschäftsgehejmnissen vor rechtswid'rigem Erwerb sowie'
rechtswidriger Nutzung u. Offenlegung

_   ,  luÄ
1__=T_F=__L`=__

?us recptsförmlicher Sicht sollten Regelungep über den Änwendungsbereich und Bsg±r}gen nicht

::Lst;Ä;;Äj;;:nreBme£n#{;=:::==geregenweMmEg-egeiungm{iqdmi-ndunöhmich-t           ...  _-                   .     =___=:__=

JI szudrücken (HdR; Rn. ?.7). .Ob es hinsichtlich der Bedenken von .BMAS ausreichend ist, de.n Vorrang von

-=: -..-    `          -..,..-           _ .... '..   -=-.
ieFormulierung"gebenvoristzwargene`rellgeeignet,dasverhämismehrererÄegelunge:LL====

röffentlich'-Techtlichen Vo.rschriftenv zu regeln, kann. hier.aber nicht.beurteilt;werdeh.. Fraglich erschein,t 'auch, Öb
bereits die Regelung des vo.rrangs von."öffentlich-rechtlichen vorschrifteny.Verhindert., dass der     ..
Rechtfertigungsgrunddes.§4auchauf§3'S3b.StGBa.n.wendba.rist.Aurihieristalleinausfachlichersicht''zu
beurteilen, ob der Vorrang.ausdrückHch auch für "strafrechtliche Vorschriften" anzuord=_E_rT==

Viele Grüße

r--_

-für lvA..6-`

-Ursprüngliche Nachri.cht:--L= .

q::t#Ap"20181432
Cc.:_.  _   -_  __T
Betreff: WG; RefEntw. eines Gesetzes zur Umsetzung tder RL (EU) 2016/942 zum Schutz von Geschäftsgeheimnis;en
vor rechtswidrigöm. ,Erwerb sowie rechts\^/idriger Nutzung u. Offenlegung
.Wichtigkeit: Hoch

\.t

Lieber-__
\.

wiegeradebesprochen,rhöchtenwirdemBMAsentgegenkommen`(sieheversendün6swide.rspruchunten)undH
GescfiGehGmeinem.Absatz.zumAnwendungsbereichergänzen.GleichzeitüsolldieVorschriftverhindern,dass
derRechtfertigungsgrund des § 4 auch auf § 353b StGB anwendbar jst und dam Whistleblowin.g durch Amtsträger
nicht mehr strafbar wäre.

Wir möchten § 1 GeschgehG folgendermäßen ?rgänzen:

#g:ar:±C±:j8#:::,r{jcffhs.::::jtTcmh:nvgoerns;c£:j#::dz::g;Sephe::+C#a?tj:nvg:rEhrfariggeun#u'rznugnegno:::doe#eAn|:::Zn:.von
Geschäftsge.heim.nissen gehen vor.

;..   r+ÖTyjÄ2.7A     Aod,L348



Viele'n Dank und viele GrüßeE--
-fürlll.85-'          `

_____=     .    _    ___

Referenth 1118 5

`----+---_=-
``++'+¥--

-L_.--i===

Markepre'cht;Peslgnrecht,Recht.gegendeni[±+_==_=_T_f=rJ-`iL±.±±=:Tpfung,derproduktplraterk
Bundes'hiniste+iu-m.d.er Justiz und für Verbraucherschutz Mbhrenstraße .37,`.10117 Berlin
Telefon: (030) 18.58Q-
inte.rnet:ri.bmjv.de.



11184'  11185  -

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Na denn...
Einverständen, vieien .DankL
Beste Grüße
-_     -.

+`

fü::=,richt-
Gesendet: Montag, 9. April 2018 15:19Än:__L-==

•  ffiontag, 9. April 2018 i522

-"_ ^    n `
AW: RefEntw: eines G`esetzes zur Umsetzung der R.L (EU) 2016/942 Zum
Schutz.von Geschäftsgeheimniss.en vor rechtswidrigerii Efwerb sowie  .
rechtswjdriger Nutzung u.ioffenlegung                                  `          -

.z"

-u .. ,„ .l#t-.

Cf:-T=+=-'
BetreffiAW:R?fEntw.einesGesetzeszLrUmsetzungdefRL(EU)2016/942zumSchutzvonGeschätisgeheimnissen
vor rechts.wid`rigem Erwerb sowie rechts\^tidriger Nutzung u. qffenlegungLhbe'--=                                -
vielenDank.Wirhabendh`EüänzungaJchvonwA4mchtsffimhprüftnlassen(zurFormulie"ffi.
87), es handert sich.um ein klareres Rangverhärtnis als "eibt`unberihrr. Aus uriserer fächlicher Sicht adressiert die
Vorschrift m.it dem Begriff ."öffehtlich-rechtliche" Vorschriften diejnigen Sachverhahe, bei depen andere Ressorts
fürchten, dass ihre Gesetze davon betroffeh sein we.rden.

Den letzten Satz füge ich.gerne ah.

ffiLEEEHHffl     „    L   |  L

'1-'

=._L      _T      -:-__     _'      -
Referentin  1118 5

®¥-..i,ri_-

---- _- _-_

Markenrecht; Designrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbeweh; Bekämpfung der Produktpiraterie

Eu.rqesm.Inlst_erivm der Jvstlz und für Verbraucherschutz Mohrenstraße 37, ibii7'BtEj±,-= L+Telefbn:. (030) 18 58q-
lnternet: wWw.bmjv.de

-----Ursprünglic.he.Nachricht-----

r:=ni=April201814:22
An: -__ - ,_-=J
Cc: .---. L `_-
BetrefflWG:RefEntw.einesGeseriszurUmsetzungderRL(EU)2016/942zumSchuüvonGeschäftsgeheimnissen
vor rechtswidrigem Erwerp sowie rechts\^)iidriger Nutzung u. Offenlegung
Wichtigkeit: Hoch

1



tüaEÄäüäE__

:j:#n;:Emndstti,jchjnordnung.                + `   +     ,     €
•!

_                                                   -                                                                                                                      _                                             ..                                                                                                                                                                                                                                                       -_

Zu` dem satz:                                                       ;
"öffentiich-rechtiiäevörir:+iften zur Geheiriria n+üü; 'EffiFffi===;Toderiöffiniegung von                         +
Geschäftsgeheimnissen gehenF\/i5'f.ft.~`T*;¥`j¢`L+".+-" r.+J   ` :±gg:==;:=±=r Jj L -.T-q.iw  tit +.                             L.    =.,,„

jL                                               .t~+       ..j  r`h.L       Ü                   .T .... :„L` .,.... ]__               Lü  ihji.!,-        ,j<,

Noch  f6iHä8Ädä:, F`rä~g`6h':

1. lst "öffentlich-rechtliche Vorschriften" klar ge.hug. defin'ie`ft und'erfasst atich alle bisher geltend.gemachten    `
: (Aüsnahme-) F.älle ?  t`

2.. Ist " ..... gehen vor" ,fechtsförmlich.'Lsauber' ? lch habe diese Formulierung bisher noch nicht in eineri Gesetze,stext

gesehen. Üblichehwise. h`äisst es ."...'.bieibt unberührt'`. ist das mit dem Red-äktion-sstab Rech`tssprache abgesthmt ?

lm Schreiben an. BMAS würde ich zum Schluss noch einen Sätz`anfügen, dass BMAS serbstve.rständlich auch noch ': `
nach der Versendung im weiteren Verfahren Einwendungen erheben  bzw. Verbesserungsvorschläge,machen ka`nn   `
und du.rch die.Zustimmung zur versendung nidht für die weitere.Ressortabstimmung gebunden is't. (lst     eä-
seibstverständlich: Aber wenn mah. es .noch einmai ausdrü.ckiich schreibt,` beruhigt es vieiieicht die.Gemüter). '

Beste Griiße_L_      -__

-Ursprüngliche Nachricht~
Vorl.:iiL=_--_   ,
Gesendet: Mdntag, 9..April 2018.13:29
An:'.------.
-Cc:. ='      L=

•e"*i==--
•`  `N.    jF,-

` '  '`''n-.   _________

LE

Betreff: WG: RefEntw. eines Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/942 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
vor rechtswidrigem Erwerb sowie` rechtswidriger Nutzung u. Offenlegung  .
Wichtigkeit: Hoch

Sehrgeehrte      _

ich bitte 'um Billigung des unten stehenden Antwortentwurfs an das BMAS.

Viele Grüße .

_ für 111  8 5 -

(®

Tääääp-®
`~''              ,    `---_          -

Sehrgeehm_T--
Aus Sicht des BMJV tragen die geltend gemachten Gründe keinen Widerspruch gegen die Versendung an die LändeT
und die V6rbände, Weil überwiegend nur Klarstellungen gewüTischt werderi und anschei,nend nicht dävon    .
ausgegangenwird,dassimVerfügendenTeilVorsthriftenbestehen,gegendiedasBMASaufdenerstehBlich
schwerwiegendeBedenkenäußert.Zudemwar`demBMASvondem,Gesetzentwurfnurgeringfügigabweiche`nd?
L';;i;i-f;-i`;;=L-de-s Gesetze`ntwu rfs bererts bekahnt waren.                                       ,                =±

\

Umeinekurzfristcev`ersendungzJermögHchenistBMJvjedochbereitimKompromiss\^regeden-
AnwehdungsbereichdesGeschGehG'wieVonlhnengewünschtnochvorderVersendüngkhrzustdHEfipH-

<,

2



imEinzeinennehmeichzudenvonihnengen,endgemaFhtenEinwändenwiefoüstelmnä8Eri+++stÄdp_._"JLüüFä-
1. Schädensersatzanspruth, § 9 GeschG6hG  -  +

i"äriniüäB--.,
i::"ni      ftggeTen:Lst::cah;ffinr#ns.p.Ti+:=:;::::;::;;#:;=.pi::::::::::L
müsste ma,n bei
Anspruch auf Grüh

gfiS!ffip"dem h?ndelsrechtlichen 4EäBNd±n, dass subsidiär auch `ein"iiN-
in BQtgühüö±nn.des ,,Rech'ts a.m` eingerichte.ten und ausgeübt6n Gewerbebetrie.b"

2. .Anwendungsbereich

BMJV 'ist einverstahden, § 1 um folgehden A'bsatz 2 zu erweitern: "öffentlith-rechtliche Vorschritien zur
Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von` Geschäftsgeheimnissen geheFüöD*+"Laiä~

\

Darqber hinausgehende Regelungen zum Anwendyngsbereich halten wir nitht für erforderlich. Bei unerlaubten
HandlunBen vpn Personen, d.ie' für Pers'onen des öffentlichen Rechts tätig werden, besteht eine umfangreiche und '

•   qifferenz'ie,rte' Rechtsprechung zu der Frage, ob .es sich im' Einzelfäll um öffentlich-r€chtliche Handlungeh (dann

staätshaftungsrechtliche Ansprüche) oder privatrechtliche unerläub.te Handlungen gehandelt hat. in diese
Abgrenzung sollte nicht eingegriffen werden. Schon gar nicht handelt es sich hier um ein: Fragej' die kurzfristig vor

Olerv.ersendunggeklänwerdgnkönnte.

3, Definit'ion des Geschäftsgeh`eirm.isses                      \
®j

lnsofern das BMAS Bedenkön zur Definition des Geschäftsgeheimnisses im Hinblick auf mögliche Kollisionen. mit
dem .Betriebsverfassüngsrecht äußert, möchten .wir dara.uf .hinwej;en, 'd.ass de-r Begriff in § 1 Nrj 1 GeschGehG
weitgehepd. wortgleich aüs Artiker 2 Numrt}er 1 der  Ri.chtfinie.(EU) 2016/943 übernohimen wurde.. Die geringfügigen
Änd.efungen ?m Wo`.rt|aut'sind allein dürch rechtsförmliche Erfordefnisse bedingt .und nicht mit einer inhaltlicheh
Änderung Verbunden.

DieRichtlinie(`Eü)2016/943bezwecktei-ne.Mindestharmon.:sierungindemBereichdesschutzesvon
G€sch-äftsgeheirm`isseh. Diese kann .nic`ht e;+eicht werden,. wenn die Definiti6h. verengt wird, ledigLich .eine
Erweiterung wäre zulässig; Dementsprechen.d betont auch der von.lhnen wäh+end unseres Telefonats am
vergangenen Freitag zitiepe Erwägungsgrund '14 der Richtlinie die Notwen.digkeit,.„eine-homog.ene.E)efinition`des

` Begriffs des „Geschäftsgeheimnisses" festzu.legen., ohne den vqr widerrechtlicher Aneignung-.zu schützenden Bereich
einzuengen`'.

'`C/elangedesBetrieb;veriassungsrechtswerdenin§ZNummer3beidenerlaubtenHandlungensowieinM

Nummer 3 qeschGehG ausdrücklich genannt, ein.e Berück§.ichtigung.sollte.außerdem auch .über.§ 2 Absatz 1
'    GeschGehG mög!ich.sein.

•4. Whi.stleblowing

Die Geltendmachung eines allgemeinen Prüfbedarfs rechtfertigt nicht eine Aufschiebung der Versendung. Artikel 5
. Buchstabe b ür}d §. 4 Nummer 2,GeschGehG sind.fast wortglelch`. Die Prüfung kann im Rahhen der

Steiiungnahmefrist sowie der anstehenden Ressortberätung§n erioigen.

Sofern ich bis *" Di`enstag,10.4.2018, |5 Uhr (Verschweigep)*", nichts Gegenteiliges von lhnen höre gehe ich
davon aus, dass die`.Vqrsendung mit der o. a.. K|arstellung des Ariwendungsbereich.:s erfolgen. kann.

_             _____i__        _          r

Referehti.n  111.8 5  `.

Markenrecht; Designrecht Recht gegen den unlauteren Wettbewerb; Bekämpfung der Produktpjraterie
Bmdesministe'rium der Justiz und für Verbraucherschutz Mohrenstraße 37,10117 Berlin
Te.lefbn: (030) 18 580-`
lntemet: www.bmjv.de



---- Ursprüngl iche Nachricht -----

llla2. BMAS [m.ailt

=_= --rval
;`,.E±iriaiBMAs;iiiai'BiTAs;-L=i__.'-L=ffBriAS;,

:####=E=nesGesttiözurumstmgdem(EU)2
vor rechtswidrigem Erwerb` Sowie rechtswidriger Nutzung u. Offe

Gesch.ä.ftsgeheimnissen äh die Länder und Verbände so
Dies beruht äüf folgenden Gründe.h:

vorgesehenen Scha.denersatzanspruchs .akzeptie
E`insch.ätzung' die Notwendigkeit der Regelungen
Erläuterungen in die Begründung aufzunehmen.

. Im Hinblick auf die vorgesehene Haftungsne
Verhä ltnis dieser Schadehsersa`tza nspruch
Verk!tzung des sons.tigen Rechts ,,Recht a
Geschäftsgeheimnisse geschützt werde
t;est6hen? Soi`ien Ansprü.che näch dem

Falls es nicht für erförderlich erach
verfügenden Teil zu regeln,.sollte

Darüber hinaus wirft der Ges
der Rechtssicherheit vor ein

Aus.dem Regelungsteil
.äusschließli¢h `um zivi|r

Referehtene.ntwurfs u
soll. Der Rechtsanwe
Voraussetzungen.de

d

as.bund.dei

; =L -,l,a2BMAS; .lval BMAS; ;'

llla.5 .BMAS;  llla

6/942zumSchutzvondeschäftsgeheimnis.sen
e8un8

d`es. Entwurfs .eines Gesetzes' zum Schut.z von.
einer Veröffentlich.ung im lntemet no'ch abzusehen.

otwendigkeit.`der Einführung des rT`it.dem nerien Stam.mgesetz
Aus der G.esetzesbegrür`d ung erschließt. sich aber.nach hiescer

icht vollständjB. Daher wird .a.ngeregt, dazu ausfühflichere

elung nach § 9 des GeschGehG-.E stellt sich die .Frage, in Welchem
u. dem Apspruch aus' § .823 Abs._1 BGB (Schadenersatz wegen der
eingerichteten und ausgeübten Gewe`rbebetrieb``, durch c!as auch

stehen soll. Sollen die Ansprüche je.weils gleichrangig nebeneinander
eschGehG vorgehe.n?

t werden sollte, das Rängverhältnis der Schadener§atzansprüche im
mrndest die Gesetzesbegründung insoweit ergänzt werden.

zentwurf hihsichtlich des Anwendungsbereichs Fragen auf. Diese söllten im lnteresse
Ver.sendung an Länder und Verbände.geklärt werden.

s Ge-setzentwurfs wird näch 'hiesiger Einschätzung n.i.cht hinreichend kl.ar, .dass.es' sich
`tliche Regelungeh hah.delt. Das ergibt.sich lediglich aus .dem Vorblätt des

d vor dem Hintergrund, dass das Geset`z.der Umsetzung der

`',n

t®'

Richtiinie(Ei*iääH±ja54¥Üi¥qp
er, der zukünftig jm Hinblick au.f eihen Schadenersatzänspruch das Vorliegeh.der

GeschäehG pr.üft, hat im' Ge.setz keinen Anh'altspur)kt dafür; dass bestimfnte
Fa.llkonstellatio.nen nicht von dem .GeschGehG e-rfasst.sein sollen.

4
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von: . .
Gesend€t:
An:
cc:

-T-   -         `                                            `

Montag, 9. Apri-i 201815:35

--,,,a2
-llla2   ., BMÄS';. Ref6'rat `rll85;  ._-o

•:=:====:'_i?3:!!f:±=:==_:=+=-_.:r:z|.+¢-M#==;
i",Ä§.:ltväl BMAS;-

-lval     BMAS;
BMAS;    L.+    LL                    ,.:

•BMAS;

-ivä.1     BMAS; lllal,

8~         L ..,. „rit*¥:r+-i    jit rj`b`+!#jg#|#;n#idoe]=#£h"d:£#3o:e#G#hTmrn,_
+      .w+2tio¢r#.                                              Vor rechtsvridrigem Erwerb sowi.e rechtswidriger Nutzung u. Offenlegung

Kat?gQrien:                                      d-                      .J't+ '

C-€hrgeehrterHe _                                         +2CM    CHU  V€
AuSSichtdesBMJVtrag£ndiegertendgemacht§nGründekeinenWiderspruchgegendieVersendungandieLänder
und die Verbände, Wen überwie8end nur Klarsteliungen gewünscht werden und anscheinend nicht davon
a.u.sgegang€n wird, dass im verfügehden Te« Vorsch.riften bestehen, gegeh`die das BMAs aufdeh ersten B«ch           \
schwerwiegende Bedenken äußert. Zud€m war dem BMAS von dem Gesetzentwurf nur geringfügig abweichende
Vorversionen des Gtsetzentwurfs bereits bekarmt.

_-t

'    UT eine kurzfristige Versendung zu emöglichen ist BMJv jedoch berFit, im Kompromisswege den

.     Anwendungsbereich des GeschGehG wie von lhnen gewünscht noch vor der versendung klarzüstellen.

l.m Einzelnen nehme ich zu den von lhnen genend gemachten Einwänden wie folgt stem                `. -£±

i. Schaden.sersatzanspruch, § 9 GeschGähG

lm Zivilrecht gjlt grundsätzlich das Prinzip der Anspruchskonkurr.enz. Das bedeutet, dass mehrere Ansprüche auch
nebeneinander geltend.gemacht werden könnön. Eine entsprechende Klarstellung ist jedoch uhüblich, Ansbnsteh''ünüs#cT:Tritjmmnedh:e¥„:Rr#ae;j:idneg:riTh::te::"J#dt'::L#:*wke'#i£'teri#i:£::#kao:hmeej:kann.

2. Anw.endungsb:reich

BM`JV ist ejnverstanden, einen neuen § 1 einzufügen: "öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhanung,
ftia`ngun& Nutiung oder offenie"ng v+o..rj?=:¥!]ä£EägahfiüüEE#.?hen vor.".            +=±====i-+ii=

Darüber hinausgehende Regelungen zuhi. Anwe.ndungsbereich halten wir nicht für
Handlungen von Pers`onen, di.e

:,i:.e,rseh#,::::;,::eecÄ::
Abgrenzüng sollte

qer.V~ersendung8eklärt werden könnte.

3. Defi.nition des Geschäftsgeheimnisses

ob.es sich im:Ti::ti':h#l
privatrechtliche unerlau

werden, be
nerlaubten
hgreiche ünd

liche Handlungep.(daqpeEE-.
ge-handelt hat. ln die-s--6

en werden. Schon gar hicht haJr5d.elt`6'S Sich hier um eineFrag^9'*9.! tigj6:r

lnsoferndasBMASBe¢nken,zurDefinitiondesGeschäftsgeheimnissesimHinblickaufFT`öglicheKollisionenmn
dem Betriebsverfassungsrecht äußert, möchten wir darauf hinweisen, dass der Begriff in § 1 Nr. 1 GeschGehG
we.itgehend wortgleich aus Artikel 2 Nummer 1 d,er  Richtlinie (EU) 2016/943 übernommen wurde.`Die geringfügigm

ft;rJ:yl   ÄR  _q\A,       AtTf f /t,/7I-



Ä`nde`rungen am wortlaut sind allein durch rechtsförhliche Erfor`dernisse bedingt und nicht mit eiher inhaltlichen-         -
Änderuhg verbunden.

....----- i    --.--.--   _

Die Richtlinie (EU) 2öl6/943 bezw;ckt ein`e Mindestharmo.r`isierung in dem Bereich' des Schutzes von
Geschäftsgehe.imnissen.D.iesekamnichterreichtwerden,i.ff]a]afifi|nH||]E.i-bn`vefengt'wird,Iediglichein.e
Erweiteruhg wä.re zulässig. Pementsb+echen.d betqnt auch der von !hnen während unseres Telefonats .am
verga ngqm-ierte Erwägungsgru.nd 14 der Ric±±[jqiagdjaAhqea|jgk£it; „eine homogene Definitioh c!es
Be.g+ifGribüG-chäftsgeheihi..nissoeNb*gen, ohne deröEäfi55=l.iche.r `Aneignung zu schützenden 'Bereich
e!mRJJf!NRf*        `     m;i+;£:;JiqgFgäH±=              =-                              ` `
Belange des Betriebsverfririüäüä"en in § 2 Numme±ubten ,Handiungen sowie in § 4
Nu.ffiffiär:;=fiäi±eim ausdrückiich..genannt, eineßerii©oJite außerdem auch. ü.be`r §.2 Absatz i
G..eschGehG möglich sein.

4. Whistleblowjng
Die.Geltendmachungein.esallgemeinenPrüfbEdarßrechtfertigtnichteineAufschiebungderVersend`ung.Artjkel5

3tuei|uS::::hbLuenf:::t.4soNwujTTeerra2n:teeshcehnGdeehnGRS:::of:;tera:#ng::!:he.riD:e#gkannimRahmender

Sofern -ich bis "Uienstagm4.2oisff uhr (Vers:hwei6en)"*, nichts Gegenteilige-ririiR#höre`gehe ich        / n
davon aus, dass die Versend`ung mit der o. a. Klarstellung des An'wendungsbereiches erfolgen kann.

r/

Selbstverständlich kann BMAS auch noch nach der Ve.rsendüng im weiteren Veffahren Einwendunge.n erheben ,bzw.
Verbesserungsvorschlägemachenundistdurch`dieZustimmungzur.Versendungnichtfürdieweitere
Ressortabstimmung gebunden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Referentin 111 8 5

Markerire..cht; Designrec.ht, Recht.gegen deh unla-uteren Wettbewerb;
Bekämpfungdä+P+oduktpiraterie
Bundesministerium der.`Justjz und .für verbraucherschut± -

Te,ehfroenn:s(t::ä;|387'5!offr„n
int6rnet:`wWw.b'mjy.de

----- U rsprünglic\he Nachricht -----

BMAS [mailt
'Gesendet: .Freitag, S. Ap

An.:  Referat 11185;

Cc: llla2 BMAS;
-'lval BMAS

lval BMAS;

Betreff: AW: RefEntw. ei'nes

brhas.bund.de)

•          .:`.-;     .

GesetzeszurumsetzuhgderR-L(EU)2016/942zumsch'utzvonGeschä.ftsgeheimnissen

fij,,`



¢

Von.:      `
'Gerindet:

An:
Cc:

' Betreff; '.

W]chtigkeit:

=.-..--,---.--_-m2"AS_----.r__-@BMAS.BUND..DE>
Montag, 9.April 201816:21     .

Da2 -ma2      Bri; L -_-_-_-_i--__-___T_:  _-_-=_ _=i+

Ha2  . BMAS .
BMJV'zu Versendungswiderspruch des BMAS gegen das Gesetz zur
Umsetzung der R.L (EU) 2016/942 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
vor rechtswidrigem Erwerb`sowie. röchtswidriger Nutzuhg U, Öffenlegupg

Höch

Lieber =-'-     '    ,__JJiebejT:--._LLj==

zum Thema Definition des Ges€häftsgeheimnisses bmen wir um Gelegenheft zu einem telefbnischen Austausch.
Können .wir uns heute.Abend (ab halb sechs) oder morgen früh dazu be.i-lhnen m.eHen? Wann würde es bassen?

O-eilnehm.enwürdendiefürdieBetriebsverfassungzuständigeReferätslefterin,frauTrebinger,undich.

FLeundliche Grüße ..  '`L---_-     .L'=

--.-_.-

Referatsleiterin     -                                                                                      '
Referat iii a 2 "Beendigung däs Arbeitsverhäitnisses, Arbeitsgerichtsbarkeit, Seearbeitsrecht"

•  Bundesministerium fürArbeit und-S6ziales

•Wilhelmstraße 49, 1011.7 Berlin

Te.l: C)3018 527-.
Fax: 030.18 52T_T_         '
E-Mall(pers;):=T--.         _L-,nas.bund.d?
E-MaH: iiia2@bmas.bund.de

'~üternet:ww.bmas.de

Nachricht--~--

•Gesendet: Montag, 9. Apri,1201815:3`5

BMAS.J|iT--     :_=hmas.bund.de>; 11185@b.m~.bund.deT '     _-==

Cc -  _   . --   = i ==bund.de; Hla2 BMAS <Illa2@bmas.bund..de>L --------. : --T=Hla2 BMAS

±BMAS.BIJND.bE>,                           D2 BMAS='  -:___L__:\9bmas.bunMe>;±
llla2 BMAS Ti=--i-iiii TiTTmjim£.üND.DE>; lvai B-MAS <ivai@bmTs'.bund.de>-,==L  _ _ -   =_-=V-aTi iiriF

-tval BMAS

lr::iräi++====>?:::Säbjukd.€,:,:;5'äaiBa¥.#un<[i.i::>?E=riniaiBMAs------- _ _=iBMAS.BUND.DE>;  IIla  BMÄS <llla@.bmas.bund.de>

Betreff: BMJV zu Versendungswiderspruch des BMAS gegen das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2016/942 zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erweri] sowie rechtswidriger Nutzüng u. Offenlegung

1



den



Von:

Gesendet:
Ah:

•Cc:

Betreff:

-lllä2-`BMAS     -+-

bmas.bund.de>
i-Mttwoch,11,April20181i:13*.       i

=  --:.,   -L.T--_-T+_J`efera-t  11185; _-.---.----- =      `

_T_._`_,    `    _..=,,,a2,BMAS=__.   _.      _..__,:= ,,,, a2    BhpAS..__     L      ._______

=   -Illal  'BMAS;lllal..  BMAS;
a

la.i, BMAS,-
`BMAS; lval    BMAS

AW: BMJV zu Versendungswiderspruch.'des BMAS gegen das Gesetz zur
Urrisetzung der RL (EU) 20| 6/942 zu'm. Schutz von Geschäftsg.eh6ihnissen
vor rechtswidrigem Erwerb ,sowie rachtswidrige.r Nutzuhg u...Offenlegung

Kategorien:      „       .;           .,-                        zcJ4

Sehr geehrt;r=-::.::_L::.:L= sehr geehrte+-  : .-.. _.-_LL:=

aejirteTn:Cdh:::j'ehs?;ennTL:tjtteujiegn;:::SK?ä¥ui:g:;:d:+:::Ss:::::8e8endieveßendungnochweiter?ufrechterhäit,da

Mft.freundlichen Grüßen
lm Auftrag

-',1111-111111111111-

Re.ferat..Il l ai 2 " Be.end igüng de.s A.rb.eitsverhä ltnisse,s, Arbeitsgerichtsbarkeit;. Seearbeitsrecht"
Bundesministerium für Arbeit ünd Soziales.  .

Wilhelmstraße 49, 10117 Berl-in
Tel-: 030 18 527--
Fax: 030 18' 527--
E-Ma.il (pers,). bmas.bund.de
E-Mail: iiia2@bmas.bund.de
l.nternat: ww:w. bmas..de

fiü
~T---U+Sprüngliche Nachricht -----

Von: -bmjv.bund.de [m?ilto±bmj.V.bund.de]
.Gesendet: Montag, 9. April 20-18 15:35

llla2  BMAS
bmjv.bund.de     .                 \    .                                 .~

bmas,'buhd.de>; «i85@bmjv.bund.de; f±

=T:::=±bmjv.bund.de; 1lla2 BMAS <Illä2@bmas.bund.de>; .=   ...-.---. == llla2 BMAS
BMAs.BUNBPE>;_ -...- _  --. iiia2  BMAs < T  _    -_.    _  _  __-_  __  -__-__-äibmas.bund.de>;  = _  ___ _, ._ __-_     :

BMAS.:=TT:=T=:LL-=--`.BMAS:BVND.DE>;`MIBMAS,<rval@bmas.b.und.d.e>.;T-.-..'.i=lvalbüAS
-_ivaiB_M4S    =T   ``  .-----.J    .  .-' --.-=.   +

-bmasbund.de>; == i__.T__ _=:3ya_ -.--_LÜ..Prnas.bund.de>; ,|:|:T-. '.              _-Wal BMAS

+
n`

Sehr geehrter

24j`.   *nvfi8 ~ rz4  `  Aog(Uff



1m-elnfn neh.m -+              ==n geftend= =_}:!:¥rie bü stellung:

1. Schadensersatzanspruch, § 9 GeschGehG



ä    .  .   .S

Von:
Ges6ndet:
An:,
ct:
Betreff:,

Kategori.en:

bk.b`und.de>

:P±_Aprii201810:55'=-==`efeLatri85
NKR-Nr. 4431`L Entwürf .eines Gesetzes .zur Umse'tz.ung de"ichtliaiQ|EIJ};
2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimni'ssen vor rechtswidrigem  .
Erw.erb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

- st ~-` .-1 --m:1::=;i,

Sehrgeehrte --_
IeiderkannithauflhreNachrichtvom06.04.2018erstheuteriagieren.

®1  .  ,pst:=::3:itoi#:e:::,äortei::Tn:n:#:mT#::2:oß:oenri:|äL:eegFffifsT:eeh
des § 50 `GGO benötigen, [assen Sie es mich b.itte wissen.

;r-.'U

•.        E.rfüllunEsaufwänd wi_rtsch_aft:

>  Im Ref-E (Stand 28.03.2018; S. 17) heißt es:

:Für u.nt.:.rnehm€.n, .i.n5besondere kleine und mittlere unternehmen, können aus der Anwendung der`
Yprs_Fh`riften zusätzliche Kosten entstehen, da sie. angemessene Schutzmaßnahrien

füri.n:=Ges_cräftsgeh_eir?nissetreffenmüssen,um-demschutzbereichde;Gesetzeszuunte¢aiien,
und,diese schutzmaßnahmen möglicherweise dokumentier`ön müssen.'.`                      .                :  .....

Wenn jch lhre Nachricht vom 06.04.2018 richtig verstanden habe, ist BMjv hierzu inzwischen `
anderer Auffässung

Ein.Erfüllyngsaufwandfürdiewirtschaftwirdnichtentstehen,dadieseihreGeschäftsgeheimni:se
a_uc!yor_demGesetzentwuffschützenmussten,umdas.bisherige'Kriteriumeinesob;ekäven

•  Geheimhal`tungsinteresses zu edüllen."

Würden Sie,die Gründe für die Meinungsänc!erung .bitte erläutern?

>  Ein zweiter Punkt ist qer Hiriweis auf die Entscheidungsfreiheit der Unternehmen, insbesondere der
KMU. Offen gesagt, habe ich damit sub specie Nachvollziehbarkeit Schwierigkeiten: lmmerhin
sind . hier. Geschäftsgeheimnisse (.scil. Wettbewerbschancen) Regelu.ngsgegenstand uhd geht es für
das einzelne .KMU darum „dem Schutzbere/.c.h des Gesetzes zq üntedo//en" (Ref-E) . Um. dieses Ziel zu
erreichen, muss das Unterriehmen die im Ref-E angesprochenen „ongemessenen Schutzmoßnohmen
tre#?n" und dokumentieren, d.h. Vorgaben im Sinne des ressortverbindlichen Leitfadens (S. 8)   ,
effüllen.

Unter diesen Umständen ist eine Schätzung erforderlich, wob.ei ich davon ausgehen möchte, dass
di.e Fachkreis`e und Verbänc]e (§ 47 GGO) hierfür hinreichend`e Anhalt.spunkte gebe.n können.

\

`     t7C;]W  ß-1A    LAOß/Z>!g



F.

•..±±±±+±se.tzum/``Onein,oneout'`-B§ge!:UmdenAnforderungendes§40Abs.1Nr.9zu
muss ich um n.achvollziehb.are Erläuterung der Auffassung bitten, dass hier tatsä
un.!o.risrechtl.u:Pen VorBaben „hihausgEhenden RegeiungE;'"

(Ref E) getroffen werden.
'q3ÄNzig-  #äÄffi3g8-

Mft freundlichen Grüßen

.:__-_                 -,-f_

*************i********---"-„*L    ,
-1.  -                      ' _

`   stewertretender Lejter

\     Sekretariat N`?`tbhaler Nomenkontrollrat
Bundeskanzler"t
Wilv-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

tel.:   +49+0)30-18 400*
r+M#':J41#o°#S#

E-Mäjl:

äst¥------

/.

':ÖßiriffE=-==
tiif±STääff2g±_

düöüriä±

(n'\



Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:r

T-_`    --. _,-®BfJ.Bund.de

=+Aprii20181438
==:=-bfi.bJnd.de;.-T==9bfi.bund.de
WG: Zivilrechtliche Verfahren wegen der Verietzung von
Geschäftsgeheimnissen

zeM    Cmo  H/L
Sehr .geehrte  Frai _=T_--..=

vielen Dank für lhre Nachricht vom 6. April 2018.

Zu lhrem Anliegen konnte ich auf Basis der rTiir vorliegenden Statistik leider keine entspre.chenden Daten erm`itteln,
daher habe ich miöh an das STatistische Bundesamt gewandt. Auch seitens des Statistischen Bundesämtes erfblgte .
leider keine positive Rückmeldung.

U;tj:t:st:=3h::S;:nBd:|+=Te.si:jcAhbts;:p#naYcehrgdee;j:ns::.rAzjwsj'gjee#hhtst;a:j#ikk(ÖFnä#:edi:#e#:k2;:cdhe:khtm„
17, 18 UWG k6mbiniert werden.

Di6 Daten zu §§ 17, 18 UWG werden nicht ekplizn dargeste.m und sind in der statistischen Erfassung Teil der
Wettbewerbssachen (Iaufende Nummer 28 in Tabelle 6.1.1 -Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz eriedigte
Zivjlpro.zesssachen, Seite 68) enthalten.. Für 2016 ist zudem der Wert 0 angegeben [2015: 2].

Die Daten können gemäß Aussage des Statistischen Bundesamtes nicht extrahiert werden, sodass eine
Sonderauswertung auch im Hinbnck auf die geringe Fallzahl leider ebenfälls nicht ziemhrend ist.

Ich hoffe, d?ss ich lhnen dennoch weiterhelfen konnte und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit`freundlichen Grüßen
Jm A,;ftrag
Frau:--             __  _L'

`-Referätlll3.u Justiz-und Verbräucherforschung; Kriminologie; Kriminalpräventron; Justizstatistik -

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99 - 103
53113 Bonn

Tel.:  fl9 228 99 410  ==-==
Fax.: 49 228 99 410 -5592
E-Mall.-llllll||C)bf).bund.de
lntemet: www.bundesjustizamt.de

~-Ursprüngliche Nachricht~
Vor =_.._    ' +-`  -=:|bmjv.bund.de [maifto.==:=:Pbmjv.bund.de]
Gesendet:  Freitag, 6. April 2018 14:03

tL^..  +t5±Y  /  /g ,  iA  ` /o8(-4a
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Voh:  .
Gesendet:
An:
Cc:
B;treff:

Anlagen:

Ka.tegorien:

±Apr.il201815=36
T--:.LLL:leferat«185      ..-.
AW: NKR-Nr. 4431  = Entwurf eines+ Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie

(EU)2016A43.LzumSchutzvonGeschäftsgeheimnßsenvorrechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
WG: Zivilrechtiiche verfahren wegen der verietzüng von                J
Geschäftsgehsimrissen-z"

sehrgeehrte'r    L  __r_T_

1

vielen Dank für lhre Antwoft und den Hinweis auf den NKR-Termin am 1. Juni 2018. lch werde mich bei lhnen    `

\+r\melden,sobaldeinr'essortabges.timmterEntwurfvorliegt.

Die von lhnen aufgeworfenen Fragen bea.ntworte ich wie folgt:

1. ErfüHungsaufwahd Wirtschaft

Auf`GrundlhrerN.achfragehabenwirdasProblemdesErfüHungsaufwandsfürdieWirtschafterneutdiskutienund
sinddaherinzwischenvonderimmeinerNachrichtvom6.4.2018dargestelltenGründenüberzeugt,nämlichdass
kejnzusätzlicherErfüllungsaufwandfürdieWirtschaftbesteht.Geschäftsgeheimnissewarenauchnachbish.eriger
RechtslagenichtohnedieVorkehrungvonSchutzmaßnahmengeschützt.Daherändertsichdurchdieveränderte
Systematiknichts.DerSchutzalsGeschäftsgeheimnisistaußerdemnurdasAngeboteinesSchutzesdurchdie
Rechtsordnung,indemMa.ßnahmengegenVerle`tzerermöglichtwerden.EsistjedochkeinUnternehmen.
gezwungen, diesen Schutz in Anspruch zu nehmen und seine lnformationen als Geschäftsgeheinmisse zu-schützen.
ÄhnlichistesbeimUrheberrecht,woeineSchöpfungshöheerreichtwerdenmuss,umüberhauptdemSchutzzu
unterfallemhierfürwürdemanabervermutlichauchkeinenErfüllungsaufwandsehemWgehe.ndaherweiter
davon aus, dass eine Schätzurig n.itht. erforderli¢h ist.

U`2.Onein,oneout
Folgende Regelungen im GeschGehG b`eruhen nicht auf den Vorgaben der RL:

§§7,11und21beruhenaufRegelungeninvergleichbarenGesetzenwieUWGundUrhGundstellenlediglich
zusätzliche Rechte bzw. Z.urethnungsregelungen dar.
§14legtdieZuständigkeitderGerichtefürVerfahrennachdemGe.schGehG`festundkonkretisiendaherlediglich
die getroffenen Regelüngen.  .
§19regewdasVerfahren-fürAnsprüchenachdeüGeschGehGaus,indemfestgelegtwird,wanndieklagendePartei
welchenAntragstellenmussunqwannderGegnerhierzurechtlichesGehörerhält.Eshandeksichlediglichum
konkretisierendeRegelungenfürdievonderRLvorgesehenenGeheimhaltungsmaßnahmen.Diesesinderforderm
weMansonstendenGerichtendieRechtsanwendungerschwenwürdeund.dieEinheitlichkeitderRechtsanwendung
gefährdet wäre.   `

3. Sthätzung der zusätzlichen Verfahren'

LeiderkannwederdieJustizstatistikdesBflnochdasStatistischeBundesamtAuskunftzudenVerfahrennachden
§§ 17,18 UWG'geben {siehe Anlage)..,

jch w.ünsche lhnen ein schönes Wochenende!

U..   .roT(Y/   m-.;   Ac>gl  23,i8



Von:

Gesend6t:
An:'  .

Cc:

Betreff: ,
Anlagen:

Priorität:

lllä2     BMAS     `

bm'as.bund.de>

ffiäELä=-#%,,=,,:,:a2•BMAS;T-.---.-_L=

Aufhebung des Versendungswiderspruchs GeschGehG

#:::ß8#TdG:::hGehG_ScmussftstungmÄndbMASzurAufflebung

Hoch `

Sehr`geehrter Herr±ehr geehrt;.Frau -               ,

UlielenDankfürdieuntenstehendenErläu{eruhgenundunsereTelefonatezumReferenten;ntwuffeinesGesetzes
zurUrhsetzungderRL(EU)2016/942zumSchutzvon€escbäftsge.heimnissenvorrechtswidrigemErwerbsowie
rechtswidriger Nutzung und offenlegu'ng.       `

BMASistbereit,`denWderspruchgegendieVersendungandieLänderundVerbändesowiege8ehdie
VeröffentlichungimlnternetbeiBerücksichtigungfölgenderÄnderungendesGesetzentwurfeszurückzunehmem

1. Zuhi AnwendJngsberei€h
ln§1RefEwirdwievonlhnen.vorgeschlageneinneuerAbsatzaufgenommen:

"Öffentlic+-rechtlicheVor:schriftenzurG6heimhaltung,Erlangung,NutzungoderOffenlegungvon

Geschäftsgeheimnissen gehen vqr.",

2.ZurDefinitiondesGeschäftsgeheimnisseslnderBegründung`/zu§1Nummer1RefEwirdamEndedesersten
Absatzes folgender satz angefügt!                                                        t.

•"AusweislichdäsErwägungsgrundsi4derRichtlinie(EU\)2oi'6/943,musssoworileinlegitimesinter`essean

derGeheimhaltungbestehen,äbauchdielegitimeErwartung,.dass.dieseVertraulichkeitgewahnwm

UErganzendmöchtenwirsienochmalsd-araufhinweisen,,.dassesin§1Nummer3RefE(Rechtsverletzer)nicht

"[...] *entgegen* § 3 ein Geschäftsgeheimnis [...]"

sondern  !

"[...] *nach* § 3 ein'Geschäftsge`heimnis [...]''

heißenmuss.DiessolltevorVersendungebenfallsangepasstwerden.

UnsereÄnderungenhabenWirimbeigefügtenWord-Dokumentergänzt.

.Weitere Anmerkungen im Rahmen der Ressortabstimmung behalten wi-r uns vor.

Mit freundlichen Grüßen
lmAuftrag     ~.

•2;lJ`.1r`1V/   AR-n,.       `,^c7-i.    ,i>


